
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

100-1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) 
 

4. Aktualisierung 2009 (1. August 2009) 
 
 
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung 
des Grundgesetzes (Artikel 87d) v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2247, und durch Art. 1 des Gesetzes zur 
Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d) v. 29. Juli 2009, BGBl. I  
S. 2248, mit Wirkung vom 1. August 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
Art. 87d 

(1) Die Luftverkehrsverwaltung wird in bundes-
eigener Verwaltung geführt. Über die öffentlich-
rechtliche oder privat-rechtliche Organisationsform 
wird durch Bundesgesetz entschieden. 

 
 
 
(2) … 

 
 

VIIIa. Gemeinschaftsaufgaben 
 
(…) 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
Art. 87d 

(1) Die Luftverkehrsverwaltung wird in Bun-
desverwaltung geführt. Aufgaben der Flugsi-
cherung können auch durch ausländische 
Flugsicherungsorganisationen wahrgenommen 
werden, die nach Recht der Europäischen Ge-
meinschaft zugelassen sind. Das Nähere regelt 
ein Bundesgesetz. 

(2) (unverändert) 
 
 

VIIIa. Gemeinschaftsaufgaben,  
Verwaltungszusammenarbeit 

(…) 
 
Art. 91c 

(1) Bund und Länder können bei der Pla-
nung, der Errichtung und dem Betrieb der für 
ihre Aufgabenerfüllung benötigten informati-
onstechnischen Systeme zusammenwirken. 

(2) Bund und Länder können auf Grund von 
Vereinbarungen die für die Kommunikation 
zwischen ihren informationstechnischen Sys-
temen notwendigen Standards und Sicher-
heitsanforderungen festlegen. Vereinbarungen 
über die Grundlagen der Zusammenarbeit nach 
Satz 1 können für einzelne nach Inhalt und 
Ausmaß bestimmte Aufgaben vorsehen, dass 
nähere Regelungen bei Zustimmung einer in 
der Vereinbarung zu bestimmenden qualifizier-
ten Mehrheit für Bund und Länder in Kraft tre-
ten. Sie bedürfen der Zustimmung des Bundes-
tages und der Volksvertretungen der beteilig-
ten Länder; das Recht zur Kündigung dieser 
Vereinbarungen kann nicht ausgeschlossen 
werden. Die Vereinbarungen regeln auch die 
Kostentragung. 

(3) Die Länder können darüber hinaus den 
gemeinschaftlichen Betrieb informationstech-
nischer Systeme sowie die Errichtung von da-
zu bestimmten Einrichtungen vereinbaren. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 
Art. 104b 

(1) Der Bund kann, soweit dieses Grundgesetz 
ihm Gesetzgebungsbefugnisse verleiht, den Län-
dern Finanzhilfen für besonders bedeutsame In-
vestitionen der Länder und der Gemeinden (Ge-
meindeverbände) gewähren, die 

1. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts oder 

2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt-
schaftskraft im Bundesgebiet oder 

3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachs-
tums 

erforderlich sind. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 109 

(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushalts-
wirtschaft selbständig und voneinander unabhän-
gig. 

(2) Bund und Länder haben bei ihrer Haus-
haltswirtschaft den Erfordernissen des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Der Bund errichtet zur Verbindung der in-
formationstechnischen Netze des Bundes und 
der Länder ein Verbindungsnetz. Das Nähere 
zur Errichtung und zum Betrieb des Verbin-
dungsnetzes regelt ein Bundesgesetz mit Zu-
stimmung des Bundesrates. 
 
Art. 91d 

Bund und Länder können zur Feststellung 
und Förderung der Leistungsfähigkeit ihrer 
Verwaltungen Vergleichsstudien durchführen 
und die Ergebnisse veröffentlichen. 
 
Art. 104b 

(1) Der Bund kann, soweit dieses Grundgesetz 
ihm Gesetzgebungsbefugnisse verleiht, den Län-
dern Finanzhilfen für besonders bedeutsame In-
vestitionen der Länder und der Gemeinden (Ge-
meindeverbände) gewähren, die 

1. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts oder 

2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt-
schaftskraft im Bundesgebiet oder 

3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachs-
tums 

erforderlich sind. Abweichend von Satz 1 kann 
der Bund im Falle von Naturkatastrophen oder 
außergewöhnlichen Notsituationen, die sich 
der Kontrolle des Staates entziehen und die 
staatliche Finanzlage erheblich beeinträchti-
gen, auch ohne Gesetzgebungsbefugnisse 
Finanzhilfen gewähren. 
 
Art. 109 

(1) Bund und Länder sind in ihrer Haushalts-
wirtschaft selbständig und voneinander unabhän-
gig. 

(2) Bund und Länder erfüllen gemeinsam die 
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land aus Rechtsakten der Europäischen Ge-
meinschaft auf Grund des Artikels 104 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin 
und tragen in diesem Rahmen den Erfordernis-
sen des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts Rechnung. 

(3) Die Haushalte von Bund und Ländern 
sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Kredi-
ten auszugleichen. Bund und Länder können 
Regelungen zur im Auf- und Abschwung sym-
metrischen Berücksichtigung der Auswirkun-
gen einer von der Normallage abweichenden 
konjunkturellen Entwicklung sowie eine Aus-
nahmeregelung für Naturkatastrophen oder 
außergewöhnliche Notsituationen, die sich der 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf, können für Bund und 
Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das 
Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haus-
haltswirtschaft und für eine mehrjährige Finanzpla-
nung aufgestellt werden. 

(4) Zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts können durch Bun-
desgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, Vorschriften über 

1. Höchstbeträge, Bedingungen und Zeitfolge 
der Aufnahme von Krediten durch Gebiets-
körperschaften und Zweckverbände und 

2. eine Verpflichtung von Bund und Ländern, 
unverzinsliche Guthaben bei der Deutschen 
Bundesbank zu unterhalten (Konjunkturaus-
gleichsrücklagen), 

erlassen werden. Ermächtigungen zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen können nur der Bundesregie-
rung erteilt werden. Die Rechtsverordnungen be-
dürfen der Zustimmung des Bundesrates. Sie sind 
aufzuheben, soweit der Bundestag es verlangt; 
das Nähere bestimmt das Bundesgesetz. 

(5) Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland aus Rechtsakten der Europäischen 
Gemeinschaft auf Grund des Artikels 104 des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin sind 
von Bund und Ländern gemeinsam zu erfüllen. 
Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Gemein-
schaft tragen Bund und Länder im Verhältnis 65 zu 
35. Die Ländergesamtheit trägt solidarisch 35 vom 
Hundert der auf die Länder entfallenden Lasten 
entsprechend ihrer Einwohnerzahl; 65 vom Hun-
dert der auf die Länder entfallenden Lasten tragen 
die Länder entsprechend ihrem Verursachungsbei-
trag. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
 
 

Kontrolle des Staates entziehen und die staat-
liche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, 
vorsehen. Für die Ausnahmeregelung ist eine 
entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen. 
Die nähere Ausgestaltung regelt für den Haus-
halt des Bundes Artikel 115 mit der Maßgabe, 
dass Satz 1 entsprochen ist, wenn die Einnah-
men aus Krediten 0,35 vom Hundert im Ver-
hältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt 
nicht überschreiten. Die nähere Ausgestaltung 
für die Haushalte der Länder regeln diese im 
Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompe-
tenzen mit der Maßgabe, dass Satz 1 nur dann 
entsprochen ist, wenn keine Einnahmen aus 
Krediten zugelassen werden. 

(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, können für Bund und 
Länder gemeinsam geltende Grundsätze für das 
Haushaltsrecht, für eine konjunkturgerechte Haus-
haltswirtschaft und für eine mehrjährige Finanzpla-
nung aufgestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Sanktionsmaßnahmen der Europäischen 
Gemeinschaft im Zusammenhang mit den Be-
stimmungen in Artikel 104 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft zur 
Einhaltung der Haushaltsdisziplin tragen Bund 
und Länder im Verhältnis 65 zu 35. Die Länderge-
samtheit trägt solidarisch 35 vom Hundert der auf 
die Länder entfallenden Lasten entsprechend ihrer 
Einwohnerzahl; 65 vom Hundert der auf die Länder 
entfallenden Lasten tragen die Länder entspre-
chend ihrem Verursachungsbeitrag. Das Nähere 
regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf. 
 
 
 
 



 

 

    
 

-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 115 

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Über-
nahme von Bürgschaften, Garantien oder sonsti-
gen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künfti-
gen Rechnungsjahren führen können, bedürfen 
einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmba-
ren Ermächtigung durch Bundesgesetz. Die Ein-
nahmen aus Krediten dürfen die Summe der im 
Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Inves-
titionen nicht überschreiten; Ausnahmen sind nur 
zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts. Das Nähere wird 
durch Bundesgesetz geregelt. 

(2) Für Sondervermögen des Bundes können 
durch Bundesgesetz Ausnahmen von Absatz 1 
zugelassen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 109a 
Zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen re-

gelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, 

1. die fortlaufende Überwachung der Haus-
haltswirtschaft von Bund und Ländern 
durch ein gemeinsames Gremium (Stabi-
litätsrat), 

2. die Voraussetzungen und das Verfahren 
zur Feststellung einer drohenden Haus-
haltsnotlage, 

3. die Grundsätze zur Aufstellung und 
Durchführung von Sanierungsprogram-
men zur Vermeidung von Haushaltsnot-
lagen. 

Die Beschlüsse des Stabilitätsrats und die zu-
grunde liegenden Beratungsunterlagen sind zu 
veröffentlichen. 
 
Art. 115 

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Über-
nahme von Bürgschaften, Garantien oder sonsti-
gen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künfti-
gen Rechnungsjahren führen können, bedürfen 
einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmba-
ren Ermächtigung durch Bundesgesetz. 

(2) Einnahmen und Ausgaben sind grund-
sätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszu-
gleichen. Diesem Grundsatz ist entsprochen, 
wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom 
Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttoin-
landsprodukt nicht überschreiten. Zusätzlich 
sind bei einer von der Normallage abweichen-
den konjunkturellen Entwicklung die Auswir-
kungen auf den Haushalt im Auf- und Ab-
schwung symmetrisch zu berücksichtigen. 
Abweichungen der tatsächlichen Kreditauf-
nahme von der nach den Sätzen 1 bis 3 zuläs-
sigen Kreditobergrenze werden auf einem 
Kontrollkonto erfasst; Belastungen, die den 
Schwellenwert von 1,5 vom Hundert im Ver-
hältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt 
überschreiten, sind konjunkturgerecht zurück-
zuführen. Näheres, insbesondere die Bereini-
gung der Einnahmen und Ausgaben um finan-
zielle Transaktionen und das Verfahren zur 
Berechnung der Obergrenze der jährlichen 
Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung 
der konjunkturellen Entwicklung auf der 
Grundlage eines Konjunkturbereinigungsver-
fahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich 
von Abweichungen der tatsächlichen Kredit-
aufnahme von der Regelgrenze, regelt ein 
Bundesgesetz. Im Falle von Naturkatastrophen 
oder außergewöhnlichen Notsituationen, die 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

sich der Kontrolle des Staates entziehen und 
die staatliche Finanzlage erheblich beeinträch-
tigen, können diese Kreditobergrenzen auf 
Grund eines Beschlusses der Mehrheit der 
Mitglieder des Bundestages überschritten wer-
den. Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan 
zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 6 
aufgenommenen Kredite hat binnen eines an-
gemessenen Zeitraumes zu erfolgen.“ 
 
Art. 143d 

(1) Artikel 109 und 115 in der bis zum 31. Ju-
li 2009 geltenden Fassung sind letztmals auf 
das Haushaltsjahr 2010 anzuwenden. Artikel 
109 und 115 in der ab dem 1. August 2009 gel-
tenden Fassung sind erstmals für das Haus-
haltsjahr 2011 anzuwenden; am 31. Dezember 
2010 bestehende Kreditermächtigungen für 
bereits eingerichtete Sondervermögen bleiben 
unberührt. Die Länder dürfen im Zeitraum vom 
1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2019 
nach Maßgabe der geltenden landesrechtlichen 
Regelungen von den Vorgaben des Artikels 109 
Absatz 3 abweichen. Die Haushalte der Länder 
sind so aufzustellen, dass im Haushaltsjahr 
2020 die Vorgabe aus Artikel 109 Absatz 3 Satz 
5 erfüllt wird. Der Bund kann im Zeitraum vom 
1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2015 von 
der Vorgabe des Artikels 115 Absatz 2 Satz 2 
abweichen. Mit dem Abbau des bestehenden 
Defizits soll im Haushaltsjahr 2011 begonnen 
werden. Die jährlichen Haushalte sind so auf-
zustellen, dass im Haushaltsjahr 2016 die Vor-
gabe aus Artikel 115 Absatz 2 Satz 2 erfüllt 
wird; das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

(2) Als Hilfe zur Einhaltung der Vorgaben 
des Artikels 109 Absatz 3 ab dem 1. Januar 
2020 können den Ländern Berlin, Bremen, 
Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein für den Zeitraum 2011 bis 2019 Konso-
lidierungshilfen aus dem Haushalt des Bundes 
in Höhe von insgesamt 800 Millionen Euro jähr-
lich gewährt werden. Davon entfallen auf Bre-
men 300 Millionen Euro, auf das Saarland 
260 Millionen Euro und auf Berlin, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein jeweils 80 Milli-
onen Euro. Die Hilfen werden auf der Grundla-
ge einer Verwaltungsvereinbarung nach Maß-
gabe eines Bundesgesetzes mit Zustimmung 
des Bundesrates geleistet. Die Gewährung der 
Hilfen setzt einen vollständigen Abbau der Fi-
nanzierungsdefizite bis zum Jahresende 2020 
voraus. Das Nähere, insbesondere die jährli-
chen Abbauschritte der Finanzierungsdefizite, 
die Überwachung des Abbaus der Finanzie-



 

 

    
 

rungsdefizite durch den Stabilitätsrat sowie die 
Konsequenzen im Falle der Nichteinhaltung der 
Abbauschritte, wird durch Bundesgesetz mit 
Zustimmung des Bundesrates und durch Ver-
waltungsvereinbarung geregelt. Die gleichzei-
tige Gewährung der Konsolidierungshilfen und 
Sanierungshilfen auf Grund einer extremen 
Haushaltsnotlage ist ausgeschlossen. 

(3) Die sich aus der Gewährung der Konso-
lidierungshilfen ergebende Finanzierungslast 
wird hälftig von Bund und Ländern, von letzte-
ren aus ihrem Umsatzsteueranteil, getragen. 
Das Nähere wird durch Bundesgesetz mit Zu-
stimmung des Bundesrates geregelt. 

 
 


